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Beantwortung der Anfrage der Fraktion Die Linke vom 18.02.2026 im Ausschuss Kinder-Jugend-

Familie am 21.04.2026 

1. Mit wie vielen Anbietern von Leistungen nach dem o.g. Paragraphen arbeitet da Jugendamt der 
Stadt Herne zusammen? 
 
Wir arbeiten Stand 31.03.2026 mit 169 Anbietern zusammen. Es werden 219 unterschiedliche 
Leistungen in Anspruch genommen. Zusätzlich haben wir aktuell 242 Pflegefamilien belegt. 
 
2. Welche Rechtsformen haben die Anbieter? 
 
Die Anbieter haben die Unterschiedlichsten Rechtsformen: 
gGmbH, GmbH, GbR, e.V., Einzelpersonenunternehmen, Privatpersonen (insb. Pflegeeltern). 
Vereinzelt sind auch andere Rechtsformen denkbar, aber im Verhältnis stark unterrepräsentiert. 
 
3. Wie viele Anbieter haben die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 KJHG? 
 
Die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gem. § 75 Sozialgesetzbuch Achter Teil (SGB VIII) ist 
nicht vorrangiger Teil der Qualitätsprüfung, da die Anerkennung kein Kriterium für die Vergabe von 
Jugendhilfeleistungen sein darf. Ansonsten liefen wir Gefahr, ein Berufsverbot für nicht anerkannte 
Personen/Träger auszusprechen, was grundgesetzwidrig wäre. Daher ist eine Bezifferung nicht 
möglich. Allerdings sind die größten Leistungsabnehmer wie das Kinderheim Herne, Plan B, ev. 
Jugendhilfe Bochum und diverse andere alle anerkannte Träger. 
 
4. Wie viele Kinder und Jugendliche aus Herne nehmen Angebote von Anbietern wahr, die privat 
gewerblich organisiert sind? 
 
Da die Gesellschaftsform, wie auch die Anerkennung, kein Kriterium für die Leistungsvergabe sein darf 
wird dieses Kriterium nicht geprüft und nachgehalten. Daten zur Beantwortung ihrer Frage liegen hier 
nicht vor. 
 
5. Nach welchen Kriterien wählt das Jugendamt der Stadt Herne die Träger aus? 

- Die Auswahl des Trägers erfolgt nach den Bedarfen des jungen Menschen bzw. der einzelnen Familie. 
Die Hilfe wird im Regelfall sozialräumlich orientiert und unter Berücksichtigung des Wunsch- und 
Wahlrechts der Hilfeempfangenden ausgewählt. 
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